
15. Das ,,barbarische Dorf‘‘

Der Begriff ‚Territorialität‘ wird in der zoologischen Verhaltens-
forschung als „Besitz- und Verteidigungsverhalten" definiert,
d. h. Inbesitznahme und Verteidigung eines Territoriums oder Re-
viers durch ein Tier oder eine Tiergruppe (Eibl-Eibesfeld, 1969,
pp- 318-326). Die Übertragung auf menschliches Verhalten inner-
halb der Humanethologie orientierte sich weitgehend an dieser
Definition und an dem spezifischen ethologischen Erkenntnisziel
des Verhaltensablaufs — als des für den Ethologen ausschließlich

akzeptierten, durch Beobachtung und Experiment erkenn- und er-
klärbaren Phänomens. Daß auch hier trotz des positivistischen
Ethos die Interpretation der Bedürfniskomponente — Territorialität

als Befriedigung der Bedürfnisse nach Sicherheit, stimulierender
Aktion und Identität in einem Territorium - einbezogen wird und

so die Ansitze Uexkiills, das ,,erlebende Subjekt als Objekt sachli-
chen Forschens'' zu betrachten (Uexküll, 156), weitergeführt wer-
den, hat der naturwissenschaftlichen Ethologie den Vorwurf des
Psychologisierens‘ eingebracht. Unter anthropologischen Ge-
sichtspunkten war aber gerade hier der Ansatzpunkt für eine wei-
terführende interdisziplináre Diskussion.

Ausgehend vom beobachtbaren, der Revierverteidigung dhnli-
chen menschlichen Verhalten wurden Schlüsse auf die diesem Ver-

halten zugrundeliegenden Bedürfnisse gezogen. So spricht Ley-
hausen von einem ,,menschlichen Raumanspruch“, der der Vertei-
digung eines individuellen Bewegungsspielraums zugrundeliege
(Leyhausen, 1968, pp. 118-130). Die Einengung dieses Raums -
viel zitiertes Beispiel ist die Verteidigung des Platzes im Eisen-
bahnabteil — rufe defensive Aggression hervor. Hierbei erhebt sich

nun allerdings für den Humanwissenschaftler die Frage, inwieweit
dieses Beispiel aus unserer urbanen Gegenwart ähnliche Gültigkeit
für den Komplex Raumanspruch hat wie ein vergleichweises Ver-
halten innerhalb einer Tierart.


